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Neue Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Betonwaren- und 
Betonfertigteilindustrie 
 
Unter dem Dach von DEUTSCHE BETONBAUTEILE wurde federführend durch 
Hessenbeton ein Muster für aktuelle Allgemeine Geschäftsbedingungen für 
Unternehmen der Betonwaren- und Betonfertigteilindustrie erarbeitet. 
Diese erstrecken sich auf die Beziehung von Unternehmer zu Unternehmer 
(B2B). Der erarbeitete Text wurde durch einen Fachanwalt geprüft und einer 
nicht rechtsverbindlichen Vorabprüfung durch das Bundeskartellamt 
unterzogen. Er steht ab sofort den Unternehmen der Betonwaren- und 
Betonfertigteilindustrie zur Verfügung. 
 
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) für die Betonwaren- und Beton-
fertigteilindustrie wurden zuletzt als „Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
der Beton- und Fertigteilindustrie für Verbrauchsgüterkauf und Fernabsatz-
verträge“ am 17. September 2004 durch das Bundeskartellamt, unter dem 
Aktenzeichen „B2-26611-0c-128/03“ veröffentlicht. Der Bundesverband 
Deutsche Beton- und Fertigteilindustrie hatte die AGB seinerzeit erstellt 
und sie als Konditionenempfehlung beim Bundeskartellamt angemeldet. 
 
Seit Herbst 2017 wurden diese alten AGBs für die Verbände unter DEUTSCHE 
BETONBAUTEILE überarbeitet. Federführend war dabei Hessenbeton. Die 
Überarbeitung wurde durch die Jansen Rossbach Rechtsanwälte PartmbB 
Neuwied begleitet. Herr RA Rossbach, ein auf AGB Recht spezialisierter 
Rechtsanwalt, hat die AGBs eingehend geprüft. Zudem erfolgte eine nicht 
rechtsverbindliche Vorabprüfung durch das Bundeskartellamt.  
 
Insbesondere die Formulierungen zum Vertragsschluss, zu Gewährleistung 
und Sachmängeln sowie zur Lieferung und zum Widerrufs- und Rückgabe-
recht wurden in den neuen AGBs an die aktuelle Rechtslage angepasst. 
 
Die neuen AGBs sollen den Unternehmen der Betonwaren- und Betonfertig-
teilindustrie als Orientierungshilfe bei der Erstellung eigener AGBs für die 
Beziehung von Unternehmer zu Unternehmer (B2B) dienen und werden 
Ihnen ab sofort im internen Mitgliederbereich der Webseite der Fachver-
einigung BmG zur Verfügung gestellt: www.fachvereinigung-
bmg.de/downloads → Mitglieder Downloads. 
 
Zukünftig wird auch eine Veröffentlichung auf der Webseite von DEUTSCHE 
BETONBAUTEILE (www.deutsche-betonbauteile.de) erfolgen. 
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